
HINWEIS FÜR VERBRAUCHER 

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) beinhaltet Regelungen zur 
Abrechnung von Planungsleistungen. Die in den Honorartafeln der HOAI enthaltenen 
Honorarspannen stellen auch im Interesse des Verbraucherschutzes sowie zur Gewährleistung 
der Planungsqualität Orientierungswerte für eine angemessene Honorierung dar.  

Auftraggeber und Auftragnehmer sind jedoch nicht verpflichtet, die HOAI als 
Honorarberechnungsgrundlage zu vereinbaren. Es kann auch ein Honorar oberhalb oder 
unterhalb der in den Honorartafeln enthaltenen Honorarwerte vereinbart werden. 

Ich bestätige, dass ich diesen Hinweis vor Vertragsschluss zur Kenntnis genommen habe. 

__________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Auftraggebers (Bauherr) 

Verbrauchererklärung private Bauherr/in(nen)* 

*Nach § 13 BGB ist ein Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. I.d.R. handelt es sich 
hierbei um einen privaten Bauherren für dessen privates Bauvorhaben. 

.......................................................................... .......................................................................... 
Angebotsnummer Architektenleistungen SZA (Ort, Datum) 

Dipl.-Ing.  
SZA - Zapp Architekturbüro

6 614 28882
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STEFAN ZAPP
DIPL.-ING. FREIER ARCHITEKT 
SV GELISTETER_SACHVERSTÄNDIGER 
FÜR SCHÄDEN AN GEBÄUDEN




